
28. November 2025

Gemeinde Uerkheim

Herzlich Willkommen zur 

Gemeindeversammlung



Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2025

2. Genehmigung der Kreditabrechnung Rückbau ehemaliger Werkhof Hinterwil 

/ Rückbau ehemalige ARA Obermatten, resp. Umnutzung Werkhof

3. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von brutto CHF 52'886.00 für 

Projektierung Zusammenschluss WSU ARA Aarau

(Gemeindeanteil Uerkheim) 

7. Verschiedenes und Umfrage

5. Genehmigung des revidierten Friedhof- und Bestattungsreglement der 

Gemeinde Uerkheim inkl. Anhang I Gebührentarif (aktueller Stand 2011)

6. Genehmigung des Budgets für das Jahr 2026 mit einem Steuerfuss von 123 %

4. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von brutto CHF 142'800.00 für einen 

neuen Forstschlepper des Forstbetriebes Uerkental

(Gemeindeanteil Uerkheim)



1. Genehmigung Protokoll



Die Finanzkommission wird zum Protokoll der Gemeinde-

versammlung vom 13. Juni 2025 den Prüfungsbericht vortragen 

und Antrag stellen.

Antrag



2.

Genehmigung der Kreditabrechnung Rückbau 

ehemaliger Werkhof Hinterwil / Rückbau ehemalige 

ARA Obermatten, resp. Umnutzung Werkhof



2. Genehmigung der Kreditabrechnung Rückbau 

ehemaliger Werkhof Hinterwil / Rückbau ehemalige 

ARA Obermatten, resp. Umnutzung Werkhof

Ehemaliger Werkhof Hinterwil vor Rückbau

Situation nach Rückbau vor ökologischer 

Aufwertung



2. Genehmigung der Kreditabrechnung Rückbau 

ehemaliger Werkhof Hinterwil / Rückbau ehemalige 

ARA Obermatten, resp. Umnutzung Werkhof

Situation direkt nach Umsetzung der

ökologischen Aufwertung

Übersicht über Umfang der ökologischen 

Aufwertung auf dem Areal des 

ehemaligen Werkhofes Hinterwil



2. Genehmigung der Kreditabrechnung Rückbau 

ehemaliger Werkhof Hinterwil / Rückbau ehemalige 

ARA Obermatten, resp. Umnutzung Werkhof

Ehemalige ARA Uerkental

im Gebiet Obermatten

Heutiges Werkhofgebäude auf dem Areal 

der ehemaligen ARA Uerkental



2. Genehmigung der Kreditabrechnung Rückbau 

ehemaliger Werkhof Hinterwil / Rückbau ehemalige 

ARA Obermatten, resp. Umnutzung Werkhof

Standort ehemaliger Werkhof 

Hinterwil und heutige ökologische 

Aufwertung Hinterwil

Standort ehemalige ARA Uerkental und 

heutiger Werkhof Uerkheim im Gebiet 

Obermatten



2. Genehmigung der Kreditabrechnung Rückbau 

ehemaliger Werkhof Hinterwil / Rückbau ehemalige 

ARA Obermatten, resp. Umnutzung Werkhof

Kosten Betrag in CHF

Bruttoanlagekosten 571’509.86

Kredit gemäss Gemeinde-

versammlung v. 25.11.2011
380’000.00

Rückstellung 20090.05
Abgeltung Altlasten-Verpflichtungen Rückbau ARA

166’678.50

Kreditüberschreitung 24’831.36

Einnahmen total 0.00

Nettoinvestitionen 404’831.36



2. Genehmigung der Kreditabrechnung Rückbau 

ehemaliger Werkhof Hinterwil / Rückbau ehemalige 

ARA Obermatten, resp. Umnutzung Werkhof

Erläuterungen

• Die Bodenplatten des alten Werkhofs Hinterwil waren stärker armiert und 

massiver als angenommen. Dadurch entstanden Mehrkosten beim Aushub, 

beim Abbruch und bei der Entsorgung des Betons.

• Um die kantonalen Auflagen zu erfüllen, mussten zusätzliche Arbeiten zur 

Rekultivierung und ökologischen Aufwertung der Parzelle Nr. 431 ausgeführt 

werden.

• Der Rückbau in Hinterwil und die gleichzeitige Umnutzung der ehemaligen 

ARA Uerkental zum neuen Werkhof standen in direktem Zusammenhang und 

verursachten zusätzliche Koordinations- und Anpassungskosten.

• Höhere Preise für Entsorgung und Bauleistungen gegenüber der 

ursprünglichen Kostenschätzung von 2011.

• Effektiver Aufwand-Anfall pro Arbeitsbereich ungefähr wie folgt:

- Rückbau Werkhof Hinterwil inkl. ökol. Aufwertung : ca. CHF 36’000.00

- Rückbau ehem. ARA Obermatten inkl. Altlasten: ca. CHF 198’000.00

• - Neubau Werkhof Obermatten: ca. CHF 337’510.00



2. Genehmigung der Kreditabrechnung Rückbau 

ehemaliger Werkhof Hinterwil / Rückbau ehemalige 

ARA Obermatten, resp. Umnutzung Werkhof

ANTRAG

Die Finanzkommission wird zur Kreditabrechnung den 

Prüfungsbericht vortragen und Antrag stellen.



3. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von  

brutto CHF 52'886.00 für Projektierung 

Zusammenschluss WSU ARA Aarau

(Gemeindeanteil Uerkheim) 

Es wird nachfolgend bewusst die Präsentation der Projektgruppe WSU ARA Aarau verwendet, um eine 
einheitliche Projektvorstellung bei allen involvierten Gemeinden zu gewährleisten.



Ausgangslage Kanton Aargau

Reduktion Anzahl ARA 

von 94 auf 41

Oktober/November 2025 Präsentation Projekt 
AV Aarau WSU



Projekt AV Aarau WSU
Projektpartner

 Zusammenschlussgebiet Wynen-, Suhren- und Uerkental (WSU) 

 Projektpartner:

• AV Aarau und Umgebung (AVAU)

• AV Mittleres Wynental

• AV Reitnau-Moosleerau

• AV Region Schöftland

• AV Region Kölliken

… mit 30 angeschlossenen Gemeinden

Oktober/November 2025 Präsentation Projekt 
AV Aarau WSU



Zukunft der Abwasserreinigung in der Region WSU
Wynen-, Suhren- und Uerkental (WSU)

 Die bestehenden ARA sind dringend sanierungs- und ausbaubedürftig

 Auch die ARA in Aarau stösst aufgrund ihrer Auslegung an ihre 

Kapazitätsgrenze Idealer Zeitpunkt wegen allseitigem Handlungsbedarf

 Die rechtlichen Rahmenbedingungen werden immer anspruchsvoller:

 Elimination von Mikroverunreinigungen auf allen ARA

 Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm

 Weitere Verschärfungen im Sinne des Gewässerschutzes sind zu erwarten

 Gemeinsam günstiger: Das kantonale Konzept Abwasser von 2014 sieht 

daher eine zentrale, regionale Abwasserreinigung in Aarau für die WSU-

Region vor. Im Jahr 2023 wurde das Vorhaben im kantonalen Richtplan 

als Vororientierung aufgenommen.

Oktober/November 2025 Präsentation Projekt 
AV Aarau WSU



Projekt AV Aarau WSU
Zielsetzungen

 Regionale Abwasserreinigung in einer neuen, 

zukunftstauglichen ARA in Aarau

 Bau der Anschlussleitungen von den heutigen 

ARAs zur neuen ARA

 Gründung eines neuen Abwasserverbandes für 

den Bau, Betrieb und Unterhalt der ARA und 

weitere Dienstleistungen im Abwasserbereich

 Einhaltung zukünftiger gesetzlicher 

Anforderungen insbesondere Stickstoffreduktion 

und Elimination von Mikroverunreinigungen

Oktober/November 2025 Präsentation Projekt 
AV Aarau WSU



18

Projekt AV Aarau WSU
Zielsetzungen

 Wirtschaftlich nachhaltige Abwasserreinigung 

(langfristige Kostenoptimierungen und 

Gebührenstabilität)

 Hohe betriebliche Effizienz durch optimale 

Betriebs- und Organisations-Strukturen

Oktober/November 2025 Präsentation Projekt 
AV Aarau WSU



Roadmap

Anpassung

kant. Richtplan
ARA ARA

Bau ARA (Neubau)

Bau Anschlusskanalisation

Abstimmung EGV/ER 
Verbandsgründung

IBN ARA

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Vorprojekt Bauprojekt

Standortfestsetzung Kostensicherheit

Oktober/November 2025 Präsentation Projekt 
AV Aarau WSU



Verbandsgründung
Fundierte Entscheidungsgrundlagen sind nötig

 Ausgereiftes Anlagenkonzept der neue ARA

 Linienführung und Anforderungen an die Anschlussleitungen

 Kostenklarheit

 Vorschlag für die Verbandsstruktur und dessen Aufgaben

Verpflichtungskredit «Vorprojekt und Vorbereitung zur Verbandsgründung»

Oktober/November 2025 Präsentation Projekt 
AV Aarau WSU



Finanzen
Verpflichtungskredit «Vorprojekt und Vorbereitung zur Verbandsgründung»

 Projektgesamtkosten: Geschätzt wird eine Investition im unteren dreistelligen 

Millionenbereich.

 Finanzierung: über angesparte Eigenmittel und Fremdfinanzierung (z.B. 

Darlehen)

 Genehmigungsablauf:

 Juni 2025: Genehmigung des Verpflichtungskredits durch die Vorstände des AVAU und 

des AV Mittl. Wynental 

 Nov. – Dez. 2025: Behandlung des Kreditantrags in den Gemeindeversammlungen 

der betroffenen Gemeinden

Oktober/November 2025 Präsentation Projekt 
AV Aarau WSU



Finanzierung
Verpflichtungskredit «Vorprojekt und Vorbereitung zur Verbandsgründung»

Oktober/November 2025 Präsentation Projekt 
AV Aarau WSU



Projektorganisation

Oktober/November 2025 Präsentation Projekt 
AV Aarau WSU



Der Verpflichtungskredit von brutto CHF 52'886.00 inklusive 

Mehrwertsteuer, zuzüglich allfälliger teuerungsbedingter 

Mehrkosten, für die Projektierung Zusammenschluss WSU ARA 

Aarau (Gemeindeanteil), sei zu genehmigen.

Antrag



4. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von  

brutto CHF 142'800.00 für einen neuen

Forstschlepper des Forstbetriebes Uerkental 

(Gemeindeanteil Uerkheim)

Es wird nachfolgend bewusst die Präsentation des Forstbetriebes Uerkental verwendet, um eine einheitliche 
Projektvorstellung bei den beiden involvierten Gemeinden zu gewährleisten.



Ausgangslage

• Welte W 130 K

• 1. Inverkehrssetzung 14.04.2008

• Maschine ist bis zum Eintausch 19-jährig

• Abschreibungsdauer beträgt 15 Jahre

• Ca. 9’000 Maschinenstunden

• Bis Eintausch knapp 10’000 Maschinenstunden

• Zusätzlicher Auflieger Rungenwagen (Rücken 
und Rundholztransporte)

• Zunehmende Reparaturanfälligkeit und 
Ausfallzeiten



Neue Maschine (Beispiel)



Ausrüstung neue Maschine

• Kombimaschine mit Rückekran, Seilwinde und 

Anbaugeräte mit Schnellwechselsystem

• Rungenkorb (Transport von Kurzholz bis 6m)

• Klemmbank

• Greifersäge (zusätzliche Arbeitssicherheit und Effizienz 

im Kranbereich)

• Mehr Leistung gegenüber aktueller Maschine

• Dadurch auch rationeller bei der Arbeit

• Flexibler für optimale Arbeitsverfahren



Übersicht Maschinenkosten

Kosten gemäss Richtofferte CHF 595’000.-

Aktuelle Maschine Neue Maschine

MStd./Jahr 440 MStd. 600 MStd.

Anschaffungskosten CHF 540'000 CHF 595'000

Fixe Kosten / MStd. CHF 127 CHF 101

Variable Kosten / MStd. CHF 68 CHF 55

Selbstkosten / MStd. CHF 195 CHF 156



Beschaffung
Schritte Zeitachse Wer

Anforderungsprofil erstellen und Richtofferten einfordern Ende Oktober 2024 Forstteam

Anforderungsprofil verabschieden November 2024 BK*

EGV*-Vorlage verabschieden Juni 2025 BK

EGV-Vorlage verabschieden August 2025 Gemeinderat Bottenwil, Gemeinderat 

Uerkheim, AW Aargau

Gemeindeversammlungsbeschluss einholen November 2025 Gemeinde Bottenwil            

Gemeinde Uerkheim

Öffentliche Ausschreibung Januar 2026 BK, Betriebsleiter

Auftragsvergabe April 2026 BK

Auslieferung Fahrzeug Spätestens Oktober 

2027

Auftragnehmer

• BK = Betriebskommission

• EGV = Einwohnergemeindeversammlung



Finanzielles (Verteilschlüssel)

Die Betriebskommission rechnet mit einem 

Investitionsvolumen von CHF 595'000 (inkl. 

MwSt.). Der Verteilschlüssel sieht folgende 

Beteiligungen vor:

Staat 52 % = CHF 309'400.00

Uerkheim 24 % = CHF 142'800.00

Bottenwil 24 % = CHF 142'800.00



Finanzierung

Konto Total Staat Uerkheim Bottenwil

Anteil in % 100 % 52 % 24 % 24 %

20690.01 294

20690.02 134

20690.03 138

Bilanz per 31.12.2024 567 294 134 138

Budgetierter Gewinn 2025 91 47 22 22

Total 659 342 156 160

Investition 595 309 142 142

Prognostizierter Überschuss 64'320 32 14 17

• Bei Gründung wurden verschiedene Maschinen eingebracht

• Diese wurden gemäss Verteilschlüssel unter Waldbesitzer finanziell ausgeglichen

• Diese Mittel, zusammen mit dem Gewinnrückbehalt 2024, ergeben die 

langfristigen Verbindlichkeiten (Guthaben z.H. Waldbesitzer)

• Hinzu kommt noch der voraussichtliche Gewinn 2025

• Zusammen ergibt dies eine prognostizierte langfristige Verbindlichkeit von 

CHF 659’320.00

Alle Zahlen in TCHF



Dem Verpflichtungskredit zur Ersatzbeschaffung eines 

Forstspezialschleppers für den Forstbetrieb Uerkental 

in der Höhe von CHF 142'800 (Anteil Uerkheim, inkl. MwSt.), 

zzgl. teuerungsbedingter Mehrkosten seit 1. Oktober 2023 

(schweizerischer Importpreisindex, Land- und forstwirtschaftliche 

Maschinen, Basis Dezember 2020 = 100), sei zuzustimmen.

Antrag



Diskussion

Fragen oder Unklarheiten?

Anträge aus der Versammlung?



a. Bereinigung aller Fragen und Unklarheiten

b. Bezeichnung eingelangter Anträge
(Rückweisungsantrag, Änderungsanträge, etc.)

c. Abhandlung / Abarbeitung eingelangter Anträge

d. Schlussabstimmung bereinigter Hauptantrag: 
- Genehmigung Verpflichtungskredit von brutto CHF 142’800.00 für einen 

neuen Forstschlepper des Forstbetriebes Uerkental 

(allfällig in bereinigter Form)

4. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von  

brutto CHF 142'800.00 für einen neuen

Forstschlepper des Forstbetriebes Uerkental 

(Gemeindeanteil Uerkheim)



Dem Verpflichtungskredit zur Ersatzbeschaffung eines 

Forstspezialschleppers für den Forstbetrieb Uerkental 

in der Höhe von CHF 142'800 (Anteil Uerkheim, inkl. MwSt.), 

zzgl. teuerungsbedingter Mehrkosten seit 1. Oktober 2023 

(schweizerischer Importpreisindex, Land- und forstwirtschaftliche 

Maschinen, Basis Dezember 2020 = 100), sei zuzustimmen.

Antrag



5. Genehmigung des revidierten Friedhof- und 

Bestattungsreglement der Gemeinde Uerkheim

inkl. Anhang I Gebührentarif (aktueller Stand 2011)



Ausgangslage

Das Wichtigste in Kürze:

 Das heute geltende Friedhof- und Bestattungsreglement ist datiert aus dem 

Jahr 2011. 

 Im Rahmen der umfassend überprüften Revision wurden einzelne 

Bezeichnungen und Formulierungen angepasst und vereinheitlicht. 

Ein besonderes Augenmerk galt zudem der Neuregelung der Kindergrabstätte, 

welche künftig auch Fehl- und Totgeburten (Engels- bzw. Sternenkinder) 

einschliesst und damit einen würdevollen Ort des Gedenkens schafft. 

 In diesem Zusammenhang wurde auch der Gebührentarif überprüft und 

entsprechend angepasst.

 Im Zuge einer freiwilligen und offenen Mitwirkung wurden Anmerkungen, 

Anregungen, Eingaben und Wünsche seitens der Bevölkerung abgeholt 

(29.08.2025 bis 30.09.2025).

 Die wenigen, eingelangten Eingaben wurden vom Gemeinderat geprüft und 

mit den eingebenden Parteien, resp. Personen besprochen.

 Resultierend aus diesem Vorgehen wurde der heute zu genehmigende 

Anpassungsvorschlag zum Erlass zu Handen der ordentliche Aktenauflage 

(14.11.2025 bis 28.11.2025) zur Einsicht freigegeben.



Rechtliches

 Die in dem revidierten Friedhof- und Bestattungsreglement festgehaltenen 

und somit zur Genehmigung beantragten Bestimmungen wurden mit dem 

Rechtsdienst der Gemeindeabteilung des Kantons Aargau bzw. dem 

Rechtsdienst des Departements Gesundheit und Soziales besprochen 

und entsprechende Anpassungsvorschläge sogleich berücksichtigt. 

 Der Gemeindeversammlung obliegt gemäss § 20 Abs. 2 lit. i) des 

Gesetzes über die Einwohnergemeinden des Kantons Aargau den Erlass 

von Reglementen, in denen Gebühren und Beiträge festgelegt werden.

 Die Inkraftsetzung der geänderten Bestimmungen, resp. des revidierten 

Friedhof- und Bestattungsreglement ist auf den 01.01.2026 vorgesehen.



Revisionsvorschlag des Gemeinderates;

Gebührentarif (Anhang I)



Revisionsvorschlag des Gemeinderates;

Gebührentarif (Anhang I)



Revisionsvorschlag des Gemeinderates;

Gebührentarif (Anhang I)



Das revidierte Friedhof- und Bestattungsreglement inkl.

Anhang I Gebührentarif der Einwohnergemeinde Uerkheim sei 

zu genehmigen.

Antrag des Gemeinderates



Diskussion

Fragen oder Unklarheiten?

Anträge aus der Versammlung?



Das revidierte Friedhof- und Bestattungsreglement inkl.

Anhang I Gebührentarif der Einwohnergemeinde Uerkheim sei 

zu genehmigen.

Antrag des Gemeinderates



6.

Genehmigung Budget 2026 mit einem 

Steuerfuss von 123 %



6. Budget 2026 mit einen Steuerfuss von 123 %

Ertragsüberschuss: CHF 2’467.00



6. Budget 2026 mit einen Steuerfuss von 123 %

Funktionale Gliederung – pro Aufgabengebiet



6. Budget 2026 mit einen Steuerfuss von 123 %

Budget Spezialfinanzierungen:



6. Budget 2026 mit einen Steuerfuss von 123 %

Finanzplanung 2026 – 2035 (Aufgaben- und Investitionsplanung)



5. Budget 2026 mit einen Steuerfuss von 123 %

Finanzplanung 2025 – 2034 (Planerfolgsrechnung)



6. Budget 2026 mit einen Steuerfuss von 123 %

Fazit:

 Steuerfuss unverändert bei 123 %

 Nicht beeinflussbare Posten steigen weiterhin an, resp. liegen in sehr hohem Bereich; 

Aufwärtstrend wird seitens Kanton leider weiterhin nicht gestoppt, trotz stetig positiver 

Rechnungsabschlüsse

 Haushälterischer Umgang mit Ressourcen weiterhin sehr wichtig, ohne dabei auf 

nötige Auslagen zu verzichten. 

 Das Sparpotenzial wurde im Bereich der beinflussbaren Kosten wo umsetzbar und 

sinnvoll ausgeschöpft

 Wünschbares gilt es weiterhin vom Notwendigen zu trennen; Gleichwohl gilt es einen 

Investitionsrückstau sowie auch den Verzicht von Auslagen für gesellschaftlich wichtige 

Anlässen und Veranstaltungen zu vermeiden und die positive Entwicklung der Gemeinde 

Uerkheim weiterhin voranzutreiben, resp. unsere schöne und aktive Gemeinde nicht «zu 

Tode zu sparen» sondern im Umfang der vorhandenen Möglichkeiten möglichst attraktiv 

zu halten und weiterzuentwickeln

 Qualitativ hochwertiger Wachstum weiterhin wünschenswert und notwendig

 Eine positive Tendenz bezüglich Entwicklung der Steuereinnahmen ist erkennbar, 

aber mit Vorsicht zu geniessen

 Finanzielle Herausforderungen für die Zukunft sind gleichwohl und weiterhin gegeben 

und bekannt



6.  Budget 2026 mit einen Steuerfuss von 123 %

ANTRAG

Das Budget für das Jahr 2026 mit einem unveränderten 

Steuerfuss von 123 % sei zu genehmigen.



Diskussion

Fragen oder Unklarheiten?

Anträge aus der Versammlung?



6.  Budget 2026 mit einen Steuerfuss von 123 %

ANTRAG

Das Budget für das Jahr 2026 mit einem unveränderten 

Steuerfuss von 123 % sei zu genehmigen.



7.  Verschiedenes und Umfrage

Uerke; Bachstrasse



Keine Anpassung der Gemeinderatsentschädigung



Information aktueller Planungsstand

i.S. Hochwasserschutzprojekt



Kurz-Überblick bezüglich der baulichen Entwicklung:
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Verabschiedung Manfred Feldmann, Bauamt



Verabschiedung der austretenden 

Funktionärinnen und Funktionäre 

- Rolf Bertschi, Landwirtschaftskommission

- Janik Tanner, Stimmenzähler-Ersatzmitglied

- Hans-Ulrich Loosli, Bachaufseher

- Thomas Wilhelm, Ambrosiaverantwortlicher

- Silvia Brülisauer, Waldhaus-Hauswartin



Begrüssung Marc Bolliger, Bauamt



Fragen und Anregungen aus der Versammlung



• 29. November 2025: Weihnachtsmarkt, Wöschhüüsliplatz, 11.00 – 20.00 Uhr

• 30. November 2025: Abstimmungssonntag

• 30. November 2025: Singen im Advent, Kirche, 19.00 Uhr

• 06. Dezember 2025: De Samichlaus chonnt, ab 17.00 Uhr beim Wöschhüsli Platz

• 14. Dezember 2025: Dorfwiehnacht 2.0, Kirche, Treffpunkt Chilestube, 15.00 Uhr

• 18. Dezember 2025: Chileträff im Advent, Kirch, Treffpunkt Chilestube, 17.00 Uhr

• 20. Dezember 2025: Weihnachtsbaumverkauf, Alter Pflanzgarten Waldgrabenstrasse

• 24./25. Dezember 2025: Heiligabend- (22.15 Uhr) / Weihnachtsgottesdienst (10.00 Uhr)

• 24. Dezember 2025, ab 11.30 Uhr bis 5. Januar 2026, 08.00 Uhr: 

Gemeindeverwaltung geschlossen – Pikett-Natel bei Notfällen: 077 278 88 35

• 4. Januar 2026: Neujahrsapéro mit Neuzuzügerbegrüssung, Gemeindesaal, 10.30 Uhr

Anstehende Termine



Herzlichen Dank für die Teilnahme.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und besinnlichen  

Jahresausklang und fürs 2026 alles Gute und beste Gesundheit!


